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Vizepräsident Oliver Keymis: Frau Ministerin, Sie 
können antworten, was Sie wollen. 

Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und 
Wissenschaft: Okay. Ich habe ja noch nicht so viel 
Übung. – Im Gegenteil ist es nämlich unglaublich er-
freulich, dass es jetzt eine Perpetuierung des Profes-
sorinnen-Programms in großem Umfang geben 
wird – seitens des Bundes zusammen mit den Län-
dern. Dieser Punkt liegt mir auch sehr am Herzen. 
Ich stehe dafür, die Frauenrechte in den Hochschu-
len, wo noch viel zu tun ist, weil sich noch nicht alles 
so toll entwickelt hat, weiterhin zu unterstützen. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Ministerin. – Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht 
vor. Damit können wir die Fragestunde beenden. 

Wir kommen zu: 

11 Fünftes Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/492 

Beschlussempfehlung 
und Bericht 
des Ausschusses für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 
Drucksache 17/1134 

zweite Lesung  

Alle fünf im Landtag vertretenen Fraktionen haben 
sich zwischenzeitlich darauf verständigt, die Reden 
zu Protokoll zu geben.  zu Protokoll zu geben (An-
lage 2). 

Wir kommen somit direkt zur Abstimmung. Der Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales empfiehlt 
in Drucksache 17/1134, den Gesetzentwurf Drucksa-
che 17/492 unverändert anzunehmen. Wer stimmt 
dem so zu? – CDU, FDP, AfD und Herr Neppe. Wer 
stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Es enthält 
sich niemand? Habe ich die anderen gerade nicht 
gesehen? 

(Daniel Sieveke [CDU]: Nein, die haben gar 
nicht abgestimmt! – Zuruf von Josef Hovenjür-
gen [CDU]) 

Habe ich nicht richtig geguckt? Oder sind es gerade 
so wenige? 

(Beifall von der CDU) 

Ich habe es gesehen: Alle sind da, und es herrscht 
Einstimmigkeit. Habe ich das richtig registriert? – 
Dann haben wir hier einen einstimmigen Beschluss 

und den Gesetzentwurf Drucksache 17/492 in 
zweiter Lesung verabschiedet. Das nehmen wir 
hier genau so zur Kenntnis. Ich bedanke mich dafür. 

Ich rufe auf: 

12 Verbraucherrechte stärken! – NRW muss sich 
für die Einführung der Musterfeststellungs-
klage einsetzen! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/1124 

Ich eröffne hierzu die Aussprache, und für die SPD-
Fraktion spricht nun Frau Kollegin Kapteinat. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen 
Abgeordnete! Meine Damen und Herren! Musterfest-
stellungsklage – ein sehr sperriges Wort. Vermutlich 
ist es deshalb auch das am meisten gegoogelte Wort 
nach dem Kanzlerduell. 

Ich möchte zunächst gerne feststellen, dass es bei 
unserem Antrag nicht darum geht, die vielleicht aus 
den USA bekannte Sammelklage einzuführen, die 
horrende Schadensersatzforderungen gegen Unter-
nehmen mit sich bringt. 

Es geht um Verbraucherschutz bzw. Verbraucher-
rechte, die Rechte unserer Bürgerinnen und Bürger 
des Landes Nordrhein-Westfalen. Es ist ein Recht, 
das in vielen anderen Ländern der EU bereits besteht 
und insbesondere auch genutzt wird, und im Übrigen 
ein Instrument, für das nicht nur die SPD steht. 

Nachdem Justizminister Maas bereits vor Jahren ei-
nen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt hat, 
hat sich nun auch Kanzlerin Merkel im Kanzlerduell 
klar dafür ausgesprochen. Gleiches gilt im Übrigen 
für die Verbraucherschutzminister der Länder, die 
parteiübergreifend die Einführung einer Musterfest-
stellungsklage fordern. Ich rechne daher hier heute 
und natürlich auch in Zukunft mir großer Unterstüt-
zung. 

Musterfeststellungsklagen ermöglichen es Verbän-
den, Musterprozesse für eine bestimmte Zahl an Klä-
gern zu führen. Diese können sich dann in offiziellen 
Registern eintragen lassen und sich hinterher sowohl 
auf einen Vergleich als auch auf ein Urteil berufen. 
Durch die Führung eines solchen Prozesses wird 
auch Rechtssicherheit für die Unternehmen geschaf-
fen, denn es müssen nicht zahlreiche Parallelpro-
zesse geführt werden. 

Den größten Vorteil haben aber unsere Wähler, die 
Verbraucher. Musterfeststellungsklagen kommen 
insbesondere dann in Betracht, wenn es um ver-
gleichsweise niedrige Schadensforderungen und 
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